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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das wir für friedenspolitisch ver-
heerend halten, hat uns in unserer Absicht bestärkt, noch stärker für zivile 
friedliche Alternativen der Konfliktlösung als prinzipielle Alternative zum 
Kriegseinsatz zu werben.

Wir haben dazu das Memorandum „Die staatliche friedenspolitische Infrastruk-
tur stärken!" als Diskussionspapier erarbeitet und es mit einem Begleitbrief an 
Politik, Wissenschaft und andere Interessierten versandt.

Auch und gerade Ihre Meinung würde uns interessieren! Wir wollen weiter an 
diesem Thema arbeiten. Es ist eine der zentralen Herausforderungen unserer 
Zeit.

Das Bundesverfassungsgericht hat den Ball für eine friedenspolitische Lösung 
besonders in Afghanistan wieder in das Feld der Politik „gespielt"; mit einer 
Begründung, mit der sich die IALANA in der Vergangenheit schon sehr kritisch 
auseinandergesetzt hat. Eine kritische Analyse auch dieses Urteils liegt an.

Wir werden uns im Herbst in die Diskussion um die Verlängerung der Mandate 
der Bundeswehr in Afghanistan aktiv einmischen, u. a. auch durch die Beteili-
gung an der bundesweiten Demonstration der Friedensbewegung am 
15.09.07. In diesem Rundbrief finden Sie den Aufruf zu dieser Aktion.

In Gesprächen mit Abgeordneten alle Fraktionen im Bundestag werben wir für 
ein „Nein" zur Verlängerung der Mandate der Bundeswehr.

Diese aktuellen Entwicklungen haben bei uns schon fast in Vergessenheit ge-
raten lassen, dass die IALANA zusammen mit der Vereinigung Deutscher 
Wissenschaftler (VDW) eine sehr erfolgreiche Veranstaltung zum 50. Jah-
restag der Göttinger Erklärung am 13.04.2007 in Berlin durchgeführt hat. In 
der Tradition der „Göttinger" haben wir an dem Abend der Veranstaltung in 
dem überfüllten Auditorium des Magnus Hauses der Deutschen Physikali-
schen Gesellschaft den Whistleblower Preis 2007 übereicht.

Marburg/Berlin, 9. Juli 2007
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Bilder und Beiträger der Veranstaltung können Sie auf der Webseite der IALANA www.ialana.de unter 
der VDW www.vdw-ev.de sich ansehen bzw. nachlesen. Die Whistleblower Preisverleihung wird auch 
als Buch publiziert werden und dieses Jahr sogar zeitnah. Sie werden hoffentlich Ende des Jahres das 
Buch in Ihren Händen halten können.

Auch dieser Rundbrief spiegelt wieder: ein zunehmender Teil unserer Arbeit, ist unseren internationa-
len Verpflichtungen gewidmet.

Wir nahmen Teil am Vorbereitungstreffen zur nächsten NPT Konferenz im Mai in Wien. Dort führten wir 
auch ein sehr interessantes internationales "Board meeting" der IALANA durch, das die Konzeption für 
unserer Kampagne "Back to the Court" (siehe beiliegendes Flugblatt) konkretisierten und das nächste 
annual meeting der IALANA für Januar 2008 nach Costa Rica einberief.

Dieses wird vorbereitet werden, durch ein offenes Europatreffen der IALANA am 06.10.2007 in Flo-
renz. Beigefügt haben wir die Einladung. Vielleicht können Sie ja die Teilnahme an diesem Treffen mit 
einem Besuch der bezaubernden Stadt Florenz verbinden.

Wir würden Sie jedenfalls gerne begrüßen.

Wir möchten sie bitten einmal unserer Webseite zu besuchen. Sicher könnte diese noch professionel-
ler gestaltet werden (wir arbeiten daran), aber wir haben ihren Informationsgehalt in den letzten Mona-
ten deutlich ausgeweitet. Zu vielen aktuellen friedenspolitischen Fragen finden Se Gedanken und Posi-
tionen der IALANA oder mit uns freundschaftlich verbundener Organisationen. Die Webseite ist wirklich 
zu einem Informationspool geworden. Sie wird nur leider noch nicht umfassend genug genutzt.

Bleibt zum Schluss: Ihnen einen erholsamen Sommer zu wünschen. Bleiben Sie uns freundschaftlich 
verbunden, wirken Sie mit in der IALANA.

Dazu gibt es viele Möglichkeiten: nur zwei seien zum Schluss noch einmal erwähnt: jede Spende ist 
eine Hilfe unsere vielfältigen Aktivitäten zu finanzieren und die IALANA braucht viele neue Mitglie-
der……

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Peter Becker      Reiner Braun
- Vorsitzender - - Geschäftsführer -

P.S.: Aus aktuellem Grund legen wir Ihnen den Brief der VDW bei, der gegen die erneute geplante In-
haftierung von M. Vanunu protestiert und ein Eingreifen der Bundesregierung fordert. Diese skandalö-
se Verurteilung spricht grundlegenden Menschenrechten Hohn.
Die IALANA steht in Kontakten mit den Anwälten von M. Vanunu und wird in Absprache mit Ihnen, al-
les tun, eine Ausreise für M. Vanunu aus Israel mit zu erzwingen.
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GESCHÄFTSFÜHRER:

Reiner Braun, Berlin

Zum Tornado-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Ein Kommentar der IALANA

Das Bundesverfassungsgericht setzt mit seinem Urteil die Linie der Entschei-
dungen von 1994 (Out of Area) und 2001 (Neue NATO-Strategie) fort: Danach 
sind der NATO „Krisenreaktionseinsätze erlaubt, ohne dass dadurch der Cha-
rakter als Verteidigungsbündnis in Frage gestellt würde“. Allerdings verlangt 
das Verfassungsgericht, dass die Flugzeuge nur im Rahmen des ISAF-
Mandats der Vereinten Nationen eingesetzt werden dürfen. Die Verwendung 
im Rahmen der Operation Enduring Freedom (OEF) ist offenbar nicht zuläs-
sig. Aber die Einsätze seien ja auch rechtlich wie institutionell voneinander ge-
trennt. Beides verlangt deutliche Kritik.

Leider lässt das Verfassungsgericht zunächst Zweifel an der völkerrechtlichen 
Legitimation von OEF nur anklingen mit den Worten: „… beruft sich die Opera-
tion Enduring Freedom für den Einsatz bewaffneter Gewalt auf das Recht auf 
kollektive Selbstverteidigung, wie es in Art. 51 der Satzung der Vereinten Na-
tionen anerkannt wird.“ 

Aber: Zwar haben die USA die Anschläge vom 11. September 2001 als be-
waffneten Angriff angesehen und sich für ihre Reaktion auf das Selbstverteidi-
gungsrecht berufen. Der Präsident des UN-Sicherheitsrates hatte nach dem 
Anschlag auch auf Art. 51 der Charta hingewiesen. Tatsächlich lag der 
Selbstverteidigungsfall aber nicht vor. Denn man konnte die Anschläge nicht 
als „armed Attack“ im Sinne von Art. 51 UN-Charta ansehen. Auch war das 
Taliban-Regime nicht Urheber der Anschläge. Schließlich war der Staat Af-
ghanistan für das Taliban-Regime nicht verantwortlich. Deswegen war OEF 
von Anfang an illegal.  
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Selbst wenn man annehmen wollte, dass die Voraussetzungen des Selbstverteidi-
gungsfalls seinerzeit vorgelegen haben, bestehen sie heute nicht mehr, nachdem der 
UN-Sicherheitsrat mit den Mandaten für ISAF die „erforderlichen Maßnahmen“ im Sin-
ne von Art. 51 UN-Charta eingeleitet und autorisiert hat. OEF (in Afghanistan, im Mit-
telmeer, am Horn von Afrika) verstößt daher gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot 
des Art. 2 Ziff. 4 der UN-Charta. 

Hier liegt der Grund für das Trennungsgebot des Bundesverfassungsgerichts. Kritisch 
bemerkt werden muss, dass sich das Bundesverfassungsgericht um eine klare Aussa-
ge herumdrückt. Denn die Trennung ist gar nicht praktizierbar: OEF und ISAF stehen 
unter dem Kommando ein und derselben Person, des US-Generals McNeill. Beide 
Missionen werden vom selben Hauptquartier aus organisiert. Diese Befehls- und 
Einsatzstrukturen von OEF und ISAF – wie die zahlreichen zivilen Opfer der letzten 
Monate belegen – gewährleisten nicht, dass die Anforderungen des humanitären Völ-
kerrechts und der Genfer Konventionen zum Schutz der Zivilbevölkerung eingehalten 
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat sich hier auf „Klarstellungen“ des Generals 
Schneiderhan verlassen. „Auf einer brüchigeren Tatsachengrundlage dürfte kaum je 
ein deutsches Gericht einen Fall entschieden haben“, so mit Recht Christian Bommari-
us in der Berliner Zeitung. 

Das Tornado-Urteil hat einen unrühmlichen Vorläufer: Den Beschluss vom 25.03.1999, 
mit dem das Verfassungsgericht einen Antrag der PDS-Fraktion zur Untersagung der 
deutschen Beteiligung am Krieg der NATO gegen Jugoslawien verworfen hat. Das 
Bundesverfassungsgericht teilt in dem Beschluss nämlich mit, dass der Bundestag am 
16.10.1998 „dem Einsatz bewaffneter Streitkräfte zur Abwendung einer humanitären 
Katastrophe“ zugestimmt habe. Jedoch fehlte jedes Wort dazu, dass nach der herr-
schenden Auffassung im Völkerrecht die sogenannte „humanitäre Intervention“ gegen 
das Gewaltverbot der UN-Charta verstößt, sofern kein Mandat des Sicherheitsrates 
vorliegt – wie hier. Zwar war der Beschluss prozessual in Ordnung, weil der PDS-
Fraktion nach Auffassung des Verfassungsgerichts die Klagebefugnis fehlte. Aber durf-
te das Bundesverfassungsgericht sich tatsächlich derart zurücklehnen, obwohl Art. 26 
GG den Angriffskrieg verbietet und der Zwei-plus-Vier-Vertrag sagt, dass von deut-
schem Boden nie mehr Krieg ausgehen dürfe? 

Der eigentliche Sündenfall geschah aber mit dem Out-of-Area-Urteil vom 12.07.1994, 
in dem es neben Einsätzen auf Basis von UN-Mandaten um eine Aktion der NATO und 
der WEU zur Überwachung eines von den Vereinten Nationen gegen Jugoslawien ver-
hängten Embargos ging. Die Missionen auf Basis eines UN-Mandats seien verfas-
sungsmäßig, weil die Vereinten Nationen ein „System gegenseitiger kollektiver Sicher-
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heit“ im Sinne des Art. 24 Abs. 2 GG seien. Für die NATO, die bekanntlich ein Verteidi-
gungsbündnis zur „kollektiven Selbstverteidigung“ ist, gilt das gerade nicht. Vier Richter 
sahen Maßnahmen zur Friedenserhaltung und Krisenbewältigung fälschlich noch als 
vom Vertragstext gedeckt. Auch habe kein Mitgliedstaat ein formelles Verfahren zur 
Vertragsänderung eingeleitet. Damit war der Weg frei für weltweite Kriegseinsätze un-
ter deutscher Beteiligung, wenn sie nur der „Friedenserhaltung“ und „Krisenbewälti-
gung“ dienten; was letztlich eine Frage der Rhetorik ist. Diese Linie wurde mit dem Ur-
teil vom 22.11.2001 zur neuen NATO-Strategie – und jetzt mit dem Tornado-Urteil –
fortgesetzt. 

Die IALANA hält den so beschrittenen Weg für verhängnisvoll. Mit militärischen Maß-
nahmen, mögen sie auch als „Friedenssicherung“ getarnt sein, sind nachhaltige Kon-
fliktlösungen nicht zu erreichen. Vielmehr ordnet sich Deutschland Strategien der USA 
unter, die auf illegalen militärischen Regimesturz abzielen, wie in Jugoslawien und in 
Afghanistan (natürlich auch im Irak, freilich nur mit „inoffizieller“ deutscher Beteiligung, 
wie das Bundesverwaltungsgericht im sogenannten Pfaff-Urteil festgestellt hat) und auf 
die Umzingelung Russlands mit neuen amerikanischen Militärbasen, wie im Kosovo 
(Camp Bondsteel) und in Afghanistan geschehen. Hier dürfte auch die eigentl iche 
Funktion der geplanten „Raketenabwehr“ in Polen und Tschechien liegen.  

Was Afghanistan aber wirklich braucht, ist nicht die Beteiligung an einem aussichtslo-
sen Krieg gegen die Taliban, sondern nachdrückliche Hilfen beim Aufbau einer zivilen 
rechtsstaatlichen Infrastruktur: Deutschland hat sich deswegen im Aufbau und in der 
Ausbildung der Polizei und in zivil-militärischen Wiederaufbau-Teams oder gar im 
Straßenbau engagiert (was nicht reicht). 

Die bisherigen Entscheidungen des Bundestags zur Afghanistan-Mission werden die-
ser Komplexität nicht gerecht. Wie bei anderen Missionen auch, entscheidet das Par-
lament über den Einsatz des Militärs in Krisenregionen. Die zivilen Komponenten, die 
für den nachhaltigen Erfolg viel entscheidender sind, fehlen. Das Militär mag vielleicht 
kurzfristig eingesetzt werden, um Blutvergießen zwischen verfeindeten Stämmen zu 
stoppen. Aufgabe deutscher Außenpolitik kann aber nicht die Parteinahme in jahrelan-
gen bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen sein.

Die IALANA wendet sich deshalb erneut mit der Forderung an die Angeordneten des 
deutschen Bundestages, einer Verlängerung der Mandate für die Bundeswehr im Sep-
tember/Oktober nicht zuzustimmen. 

Der Deutsche Bundestag muss sich nicht nur mit den militärischen, sondern auch mit 
den zivilen Komponenten einer Mission befassen. Diese Aufgabe ist neu und bedarf 
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geeigneter Grundlegung. Diese könnte mit einem „Weißbuch für Friedensmissionen“ 
nach südafrikanischem Vorbild geschaffen werden. Es muss vor allem die folgenden 
Fragen beleuchten: 
  Eine unzweideutige Definition, was unter Friedensmaßnahmen zu verstehen ist, 
  eine Prioritätensetzung zugunsten von Konfliktmanagement, 
  die Bestimmung deutscher Interessen als Voraussetzung für eine Beteiligung, 
  die Bestimmung des voraussichtlichen Beitrags des Landes und 
  die Funktionen und Abläufe von Friedensmissionen.

Mit einem solchen Weißbuch könnte sich Deutschland auch aus der verhängnisvollen 
Bevormundung der NATO unter ihrer Führungsmacht USA befreien. Der Weg wäre frei 
für eine Neubestimmung der Rolle des Militärs, dem allenfalls eine interimistische, si-
chernde Aufgabe zukommen kann. Eine solche veränderte Rolle des Militärs erfordert 
allerdings einen logistischen Umbau und vor allem ein anderes Selbstverständnis: Das 
Denken und Agieren im Rahmen der NATO, wie es das derzeitige Weißbuch für Si-
cherheitspolitik exemplarisch vorführt, muss überwunden werden. Die NATO ist keine 
Einrichtung für „Krisenmanagement“, sondern ein Verteidigungsbündnis. 

Friedensmissionen, die das Gebot der Friedensstaatlichkeit in der Verfassung und das 
Völkerrecht beachten, müssen hingegen den Vorrang der zivilen Konfliktbearbeitung 
beachten. Eine Grundlage steht im Konzept der Bundesregierung „Zivile Krisenpräven-
tion, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ zur Verfügung. 

Die IALANA hat sich mit den Fragestellungen in ihrem Memorandum „Die staatliche 
friedenspolitische Infrastruktur stärken!“ befasst. Das Memorandum ist erhältlich über 
die Website der IALANA: www.ialana.de, kann aber auch bei ihren Geschäftsstellen 
angefordert werden (Glinkastraße 5, 10117 Berlin, Tel. 030 2065-4857; Wilhelm-Roser-
Straße 25, 35037 Marburg, Tel. 06421 16896-0). 

Marburg/Berlin, 05. Juli 2007 
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Die staatliche friedenspolitische Infrastruktur stärken!
Memorandum der IALANA 

Papier für die Diskussion

Juristinnen und Juristen gegen atomare, biologische und chemische Waffen –
Für gewaltfreie Friedensgestaltung

Deutsche Sektion der IALANA
International Association of Lawyers Against Nuclear Arms

Präambel

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (VN) haben sich im 6. Kapitel der Charta ver-
pflichtet, ihre Konflikte zunächst mit friedlichen Mitteln zu lösen. Dafür stehen verschiedene 
Instrumente zur Verfügung: Vermitteln, Untersuchen, Beratung im Sicherheitsrat, Anrufen 
des Internationalen Gerichtshofs, Erarbeitung von Vermittlungsvorschlägen u. a. Auch bei 
Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen sind nach der Feststellung 
der Friedensgefährdung durch den Sicherheitsrat immer noch friedliche Sanktionsmaßnah-
men bis hin zu friedlichen Maßnahmen wie etwa ein Wirtschaftsembargo möglich. Nur wenn 
solche Maßnahmen fehlgeschlagen sind, ist nach dem 7. Kapitel die Ausübung militärischen 
Zwangs zulässig. Diese bedarf einer Resolution des Sicherheitsrats. Die Ausübung militäri-
scher Gewalt eines Mitgliedstaates gegen einen anderen bedarf wegen des Gewaltverbots 
der Charta (Art. 2 Nr. 4) ebenfalls einer Resolution des Sicherheitsrats. Im Übrigen darf mili-
tärische Gewalt durch einen Staat nur zum Zweck der Selbstverteidigung ausgeübt werden 
(Art. 51); und zwar nur vorläufig und solange, bis der VN-Sicherheitsrat selbst die geeigneten 
Maßnahmen getroffen hat, um den Frieden wiederherzustellen. 

Aus den Aufgabenstellungen des 6. und 7. Kapitels der Charta ist ein breites Spektrum an 
Eingriffsmöglichkeiten entstanden: Friedenschaffende Maßnahmen, etwa die „guten Dienste“ 
des Generalsekretärs, bis hin zu den Friedensoperationen, den sogenannten Peacekeeping-
Missions mit Blauhelm-Soldaten, die von den Mitgliedstaaten gestellt werden müssen, weil 
die Vereinten Nationen kein eigenes Militär besitzen. Daraus entstehen viele Probleme: Der 
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Generalsekretär bekommt nennenswerte Kontingente immer erst zusammen, „wenn das Blut 
schon fließt“. Erst Recht fehlen Experten und Stäbe für die zivile Konfliktbearbeitung. Daraus 
entstanden unklare Mandate und häufig zu kurze Missionen. Misserfolge in Post -
Konfliktprogrammen waren damit vorprogrammiert. Daraus ist eine Dominanz militärischer 
Gewalt und militärischen Denkens überhaupt als Instrumente der Konfliktbearbeitung ent-
standen. Die sich aus dem 6. Kapitel ergebenden Verpflichtungen bleiben unterbelichtet. Das 
ist auch am Verhältnis des zivilen zum uniformierten Personal in Friedensoperationen er-
kennbar: Derzeit sind etwa 100.000 Personen eingesetzt, von denen lediglich 20.000 inter-
nationales und lokales ziviles Personal sind. Die Überwertung militärischer Instrumente 
herrscht auch in den Mitgliedstaaten. Es gibt nur wenige Mitgliedstaaten, die daneben oder 
primär auf zivile Konfliktbearbeitung setzen und die dafür erforderliche Infrastruktur bereithal-
ten, wie etwa die neutralen Staaten Schweden oder die Schweiz. 

Die deutsche IALANA will die gewaltfreie Friedensgestaltung fördern. Sie legt mit diesem 
Memorandum eine kurze Untersuchung der Situation in Deutschland – mit Ausblick auf die 
Europäische Union – vor und bringt Vorschläge für den Ausbau der politischen und administ-
rativen Infrastruktur für die Friedensgestaltung. Nach einem kurzen Lagebericht und einer 
kurzen Analyse der deutschen Anteile am Krieg gegen Jugoslawien und dem Einsatz deut-
scher Truppen in Afghanistan, für die die Rolle der NATO wichtig ist, folgen konkrete Anre-
gungen, nämlich
  ein Weißbuch für die deutsche Beteiligung an internationalen Friedensmissionen, 
  die Schaffung eines Bundesamtes für aktive Friedensgestaltung, 
  die Beschließung integrierter Mandate des Deutschen Bundestags für Friedensmission, 
  die Stärkung des zivilen Einflusses auf die europäische Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik (ESVP) im Sinne aktiver Friedensgestaltung. 

Ein besonderer „Exportartikel“ Deutschlands könnte schließlich sein Rechtsstaatsverständnis 
sein, um Staaten bei der friedlichen Konfliktregulierung mit gerichtlichen Verfahren wie de-
nen vor dem IGH1 und vor dem Internationalen Strafgerichtshof sein. Daran soll an dieser 
Stelle aber nur erinnert werden. 

1.    Die Lage

Die Beteiligung an friedenspolitischen Missionen, die von den Vereinten Nationen (VN), der 
OSZE, der NATO und der Europäischen Union nach den Regeln der VN-Charta durchzufüh-
ren sind, ist seit 1990 ein zentraler Bestandteil deutscher Außenpolitik.2 Trotzdem löst die 
konkrete Einsatzentscheidung immer wieder heftige politische Auseinandersetzungen aus. 

                                               
1 Deutschland hat sich freilich trotz Art. 24 Abs. 3 GG noch nicht vollständig der Rechtsprechungs-

gewalt des IGH unterworfen; vgl. dazu das Memorandum der IALANA vom Dezember 2006. 
2 Vgl. dazu Brzoska, Erfolge und Grenzen von Friedensmissionen, APuZ 16-17/2007, 32. 
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Diese liegen nicht nur an Zweifeln an der Eignung des Militärs für nachhaltige Konfliktlösun-
gen. Vielmehr kommen verstärkt dazu Zweifel an der Vereinbarkeit solcher Missionen mit 
dem deutschen Verfassungs- und dem Völkerrecht. Wiederholt wurde das Bundesverfas-
sungsgericht angerufen. Auch zum Einsatz von Tornado-Flugzeugen der Bundeswehr in 
Afghanistan waren Organstreitverfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig, die kei-
nen Erfolg hatten.3  

Die Missionen sind in der Regel aus militärischen und zivilen Komponenten zusammenge-
setzt. Für eine nachhaltige Konfliktlösung entscheidend sind aber die zivilen Komponenten. 
Wer der Frage nachgeht, wie über friedensschaffende und friedenssichernde Missionen poli-
tisch entschieden wird, wie sie vorbereitet, umgesetzt und nachbereitet werden, erlebt eine 
Überraschung: Der deutsche Bundestag befasst sich nur mit dem militärischen Teil der Mis-
sionen. Mit der Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung ist i. d. R. eine Vielzahl von 
Gremien beschäftigt, in denen häufig militärische Stäbe ein Übergewicht haben. Es ist des-
wegen kein Wunder, wenn der militärische Teil der Missionen deutlich höheres Gewicht hat. 
Darunter leidet die Nachhaltigkeit der Konfliktlösung. Das ist ein wesentlicher Grund, warum 
viele Missionen scheitern.4 War die NATO beteiligt, ist darüber hinaus zu beklagen, dass 
unter dem Einfluss der Vormacht USA völkerrechtliche Bindungen zunehmend in Frage ge-
stellt werden. Der Rechtsrahmen und mögliche Zweifel daran fehlen aber regelmäßig in den 
Bundestagsdrucksachen, auf deren Basis der Bundestag entscheiden muss. 

IALANA setzt sich deshalb für die Schaffung einer friedenspolitischen Infrastruktur ein, die 
gewährleistet, dass bei Friedensmissionen eine nachhaltige Konfliktlösung angestrebt wird, 
die einen Primat der nicht militärischen Ansätze bedingt, und dass vor allem das Völker- und 
Verfassungsrecht beachtet wird.5

2.    Zur Beachtung von völker- und verfassungsrechtlichen Vorgaben
bei Friedensmissionen mit deutscher Beteiligung

a. Die Out-of-Area-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

Bis zum Ende des Kalten Krieges im Jahre 1990 hatte die Bundeswehr eine im Grundgesetz 
präzis verortete Aufgabe, die „Landesverteidigung“ (Art. 87 a GG). Einsätze der Bundeswehr 
„out of area“ waren für alle Bundesregierungen bis in die 90er Jahre tabu. Das galt auch 
noch bis zum zweiten Golfkrieg im Jahre 19906. „Grünes Licht“ für internationale Einsätze 
der Bundeswehr gab dann das Bundesverfassungsgericht mit seinem „Out of Area“-Urteil 
                                               
3 Anträge der Fraktion der Linken und der Abgeordneten Dr. Gauweiler und Wimmer (siehe 

http://www.willy-wimmer.de/images/stories/pdf/Organstreitverfahren070309.pdf).
4 Vgl. dazu Brzoska, a. a. O. (Fußn. 1), 34.
5 Vgl. zum völker- und verfassungsrechtlichen Rahmen: Becker, Aktive Friedensgestaltung als öf-

fentliche Aufgabe, der Friedenswarte zum Abdruck angeboten. 
6 An dem sich die Bundesrepublik Deutschland nur mit finanziellen Hilfsleistungen beteiligte (der 

erste war der Krieg des Irak gegen den Iran 1980 – 1988).
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vom 12. Juli 19947, mit dem über die Verfassungsmäßigkeit von Einsätzen der Bundeswehr 
im Rahmen internationaler Organisationen entschieden wurde. Im Einzelnen ging es um die 
Beteiligung der Bundeswehr
  an einer Aktion von Seestreitkräften der NATO und der Westeuropäischen Union 

(WEU) zur Überwachung eines von den Vereinten Nationen gegen die föderative Re-
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verhängten Embargos,

  an der Durchsetzung des von den Vereinten Nationen verhängten Flugverbotes im 
Luftraum von Bosnien-Herzegowina,

  an UNOSOM II, einer vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgestellten Streit-
macht zur Herstellung friedlicher Verhältnisse in Somalia.

Das Bundesverfassungsgericht hielt die Einsätze auf Basis des Art. 24 Abs. 2 GG grundsätz-
lich für verfassungsmäßig: Seine Ermächtigung berechtige den Bund nicht nur zum Eintritt in 
ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit und zur Einwilligung in damit verbundene 
Beschränkungen seiner Hoheitsrechte. Sie biete vielmehr auch die verfassungsrechtliche 
Grundlage für die Übernahme der mit der Zugehörigkeit zu einem solchen System typi-
scherweise verbundenen Aufgaben und damit auch für eine Verwendung der Bundeswehr zu 
Einsätzen, die im Rahmen und nach den Regeln dieses Systems stattfinden8. Mandate im 
Rahmen der VN waren danach unproblematisch. Denn die seien ein „System gegenseitiger 
kollektiver Sicherheit“ im Sinne des Art. 24 Abs. 2 GG. 

Sehr streitig war allerdings die Frage, ob die NATO ebenfalls „ein System gegenseitiger kol-
lektiver Sicherheit“ im Sinne des Art. 24 Abs. 2 GG9, sei. Denn nach dem Text des NATO-
Vertrags war die Übernahme von friedenssichernden und friedensschaffenden Maßnahmen 
in Drittländern unter der Ägide der Vereinten Nationen nicht als Aufgabe im Vertragstext an-
gelegt.10 Die Bestimmung des Art. 12 NATO-Vertrag machte deutlich, dass eine Erweiterung 
des vertraglichen Handlungsrahmens Gegenstand einer Überprüfung des Vertrages sein 
solle. Das Verfassungsgericht entschied mit einer Mehrheit von vier zu vier Stimmen, dass 
die NATO zur Friedenssicherung im Rahmen der Vereinten Nationen eingesetzt werden dür-
fe. Allerdings wurde darauf verwiesen, dass Einsätze „im Rahmen und nach den Regeln die-
ses Systems stattfinden“ müssten11. Alle Richter waren sich allerdings einig, dass der Ein-
satz bewaffneter Streitkräfte in jedem Fall eines vorher einzuholenden, konstitutiven Mandats 
des Bundestags bedürfe12. Die Bundeswehr sei ein „Parlamentsheer“13. Der konkrete Einsatz 

                                               
7 BVerfGE 90, 286. 
8 Erster Leitsatz, Hervorhebungen vom Verfasser.
9 Offengelassen in BVerfGE 68, 1, 80 f., 93 ff.
10 Vgl. zu den Gründen für diesen Strategiewechsel der NATO („Out of Area“ oder „Ouf of Business“) 

Scheer, Frankfurter Rundschau v. 21.04.1999, S. 9.
11 So auch Deiseroth, in AK GG u Art. 24 Abs. 2 GG; ders. in: Friedenswarte 75 (2000), 101
12 Leitsatz 3 a.
13 BVerfGE 90, 286, 382; ein konstitutiver Parlamentsvorbehalt entspreche seit 1918 deutscher Ver-

fassungstradition.
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bedürfe also einer parlamentarischen Entscheidung nach Maßgabe der bestehenden Bünd-
nisverpflichtung.

b. Das Urteil zum neuen strategischen Konzept der NATO

Auch das neue Strategische Konzept der NATO vom April 1999 hielt das Bundesverfas-
sungsgericht mit seinem Urteil vom 22.11.200114 „noch“ für verfassungsmäßig. Es enthielte 
nämlich „eine bedeutsame, im Vertrag nicht implizierte Erweiterung der Aufgabenstellung, 
mit der … Möglichkeit so genannter Krisenreaktionseinsätze„15, für die es der Aufstellung von 
„Krisenreaktionskräften“ bedürfe: Eine klare Abweichung von Art. 5 des NATO-Vertrags mit 
der Beistandsverpflichtung im Falle eines bewaffneten Angriffs.  

c. Der Krieg gegen Jugoslawien 

In der serbischen Provinz Kosovo gab es seit 1992 eine OSZE-Mission wegen der Ausei-
nandersetzungen zwischen Serben und Albanern mit ihrem 75 %igen Bevölkerungsanteil, 
die auf eine Loslösung des Kosovo hinarbeiteten. Im Jahr 1998 hatte sich die politische und 
militärische Lage zugespitzt. Nach einer Vereinbarung zwischen dem amerikanischen Ver-
mittler Holbrooke und Präsident Milosevic sollte eine OSZE-Verifikationsmission mit bis zu 
2.000 Verifikateuren freien Zugang zum Kosovo haben. Angestrebt wurde eine politische 
Lösung. Allerdings überstieg die Rekrutierung von bis zu 2.000 Mitarbeitern bei weitem die 
Planungs- und Führungskapazität der OSZE in Wien.16 Nach dem sogenannten Massaker
von Racak in der Nacht vom 15. auf den 16.01.1989 eskalierte die Lage.17 Das „Friedensab-
kommen“ von Rambouillet war wegen seines Annex B, nach dem die NATO volle Bewe-
gungsfreiheit in Jugoslawien erhalten sollte, von vornherein nicht konsensfähig.18 Die NATO
beschloss, militärisch einzugreifen. Bundeskanzler Schröder erklärte am 24.03.1999: „Wir 
führen keinen Krieg. Aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit 
militärischen Mitteln durchzusetzen ….“

Das Bundesverfassungsgericht bejahte mit Beschluss vom 25.03.1999 die erforderliche Zu-
stimmung des Bundestags19. Das Gericht referierte, dass der Bundestag am 16.10.1998 mili-
tärischen Maßnahmen zur Abwendung einer humanitären Katastrophe im Kosovo zuge-
stimmt habe. Die NATO sei zu Luftoperationen ermächtigt worden. Dem Bundestag sei be-
wusst gewesen, dass der Einsatz ohne Ermächtigung durch den Sicherheitsrat durchgeführt 
werde. Die Bundesregierung hielt die Beteiligung am Krieg trotzdem als „humanitäre Inter-
vention“ für rechtmäßig. 
                                               
14 BVerfGE 104, 151
15 aao 203
16 Vielleicht auch die politische Bereitwilligkeit mancher Vertragsstaaten. 
17 Zur Entwicklung anschaulich Heinz Loquai, Der Kosovo-Konflikt – Wege in einen vermeidbaren 

Krieg, 2000 (Loquai war Beobachter für die OSZE im Kosovo).
18 Loquai, a.a.O., 83. 
19 BVerfGE 100, 266. 
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Aber: Die Rechtfertigung als „humanitäre Intervention“ war völkerrechts- und verfassungs-
widrig.20 In der Charta der Vereinten Nationen fehlt eine solche Ermächtigungsgrundlage für 
die Ausübung von militärischer Gewalt. Deutschland hat sich auch in Art. 2 des Zwei-plus-
Vier-Vertrags vom 12.09.1990 verbindlich verpflichtet, dass 
  von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird und
  das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in 

Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen. 
Aus amtlichen Dokumenten des Auswärtigen Amtes, bestimmt für verwaltungsgerichtliche 
Asylverfahren, ergab sich schließlich, dass es im März 1999 keine sachliche Rechtfertigung 
für eine „humanitäre Intervention“ der NATO im Kosovo gab.21

d. Die Afghanistan-Mission 

Deutschland beteiligt sich im Rahmen der ISAF-Einsätze der Vereinten Nationen an militäri-
schen Aktionen gegen die Taliban in Afghanistan. Die konkrete Beteiligung wies schon zu 
Beginn völker- und verfassungsrechtliche Schwachstellen auf.22 Der Tornado-Einsatz der 
Bundeswehr, den der Bundestag am 09. März 2007 mit Mehrheit beschlossen hat, ist völker-
rechts- und verfassungswidrig. Im Einzelnen: 

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat die NATO im Oktober 2001, fol-
gend nur einem Hinweis des Vorsitzenden des Sicherheitsrates, aber keineswegs einer Re-
solution, den „Bündnisfall“ im Sinn von Art. 51 des NATO-Vertrags beschlossen. Der Sicher-
heitsrat hat ferner militärische Einsätze unter dem Dach der NATO beschlossen.23 Diese 
sogenannten ISAF-Einsätze sind also UN-mandatiert. Die US-Regierung hat allerdings ent-
schieden, ihren „Krieg gegen den Terror“ in Afghanistan mittels der „Operation Enduring 
Freedom“ nicht im Rahmen der NATO-Strukturen unter NATO-Oberbefehl, sondern als US-
Krieg unter eigenem Kommando durchzuführen. Dieser Krieg ist nicht durch Art. 51 der UN-
Charta als Selbstverteidigung gerechtfertigt. Also wird hier ein Krieg geführt, der gegen die 
Regeln der UN-Charta verstößt und völkerrechtswidrig ist – wie der Krieg der „Koalition der 
Willigen“ gegen den Irak. 

                                               
20 So Epping, in: Trute u. a. (Hrsg.), Festschrift für Knut Ipsen, München 2000, 615, 649; Deiseroth 

“Humanitäre Intervention” und Völkerrecht, NJW 1999, 3084; Denninger, Menschenrechte, Men-
schenwürde und Staatliche Souveränität, ZRP 2000, 192, 193 f.; vgl. auch Klein/Schmahl, Die 
neue NATO-Strategie und ihre völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Implikationen, Recht 
und Politik 35 (1999), S. 198, 205. Vgl. auch Stellungnahme von Staats- und Völkerrechtlern vom 
15. Oktober 1998, Blätter für deutsche und internationale Politik, 11/1998; Fastenrath, FAZ vom 
16.10.1998; IALANA-Memorandum: The war of the NATO against Jugoslavia: Is it legal under in-
ternational law?

21 IALANA-Presseinformation vom 22. April 1999.
22 Vgl. IALANA-Kurzmemorandum vom 14. November 2001.
23 Resolutionen 1386/2001, 1413/2002, 1444/2002, 1510/2003, 1563/2004, 1623/2005 und 

1707/2006. 
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Schon den Irak-Krieg hat das Bundesverwaltungsgericht mit seinem Urteil vom 21.06.200524

als völkerrechtswidrig eingestuft. Alle Unterstützungsleistungen Deutschlands für diesen 
Krieg, auch wenn sie unter der Schwelle der militärischen Unterstützung gelegen haben, 
etwa die Duldung der Inanspruchnahme der Airbase Ramstein, waren deswegen rechtswid-
rig. Gleiches gilt jetzt für Unterstützungsleistungen der Bundeswehr bei „Enduring Freedom“. 

Denn die ISAF-Einsätze und Einsätze im Rahmen von Enduring Freedom gehen zunehmend 
gewollt ineinander über. Sie vermischen sich in der Praxis. Das kommt augenfällig auch in 
dem weitgehend identischen Hauptquartier/Kommando beider zum Ausdruck. Daher könnten 
die von den Tornado-Aufklärungsflugzeugen beschafften Daten und Bilder auch im Rahmen 
von „Enduring Freedom“ Verwendung finden.25 Deshalb geht es bei dem Tornado-Beschluss 
zunehmend zumindest auch um eine Unterstützung des US-Krieges „Enduring Freedom“.  

Anderseits ist die Bundeswehr zum Erreichen von Akzeptanz zunehmend zivil tätig, etwa 
beim Straßenbau oder beim Brunnenbohren. Dazu kommt der zivile Beitrag Deutschlands im 
Rahmen der Ausbildung der afghanischen Polizei, etwa durch Einrichtung einer Polizeischu-
le. Dieser zivile Teil wird zwar zunehmend wichtiger, spielt aber in der strategischen Planung 
der Afghanistan-Mission keine Rolle. Damit zeigt sich auch bei dieser Mission, dass völker-
und verfassungsrechtliche Probleme und die Mängel bei der zivilen Konfliktbearbeitung in-
einander greifen: Ein Beispiel für eine überfällige umfassende Reform!

3.    Die Aufgaben für Deutschland

a. Aktive Friedensgestaltung als öffentliche Aufgabe

Das Bundesverfassungsgericht hat im Out of Area-Urteil26 darauf hingewiesen, dass Art. 24 
Abs. 2 GG „auch die verfassungsrechtliche Grundlage für die Übernahme der mit der Zuge-
hörigkeit zu einem solchen System typischerweise verbundenen Aufgaben“ bietet. Da die 
aktive Friedensgestaltung nach der Charta primäre Aufgabe der VN ist, kommt den Mitglied-
staaten die Verpflichtung zu, die konzeptionellen, finanziellen und logistischen Maßgaben 
dafür zu schaffen. Diese korrelieren mit einem Verfassungsauftrag, dem bisher viel zu wenig 
Bedeutung beigemessen wurde. Nach der Präambel des Grundgesetzes ist nämlich Wille 
des deutschen Volkes, „dem Frieden in der Welt zu dienen“. Dieses Bekenntnis zur Frie-
densstaatlichkeit erschöpft sich nicht bloß in der strikten Einhaltung der völkerrechtlichen 
Ordnung gemäß Art. 25 GG. Vielmehr fordert die Präambel einen überobligatorischen Bei-
trag der Bundesrepublik im Rahmen aktiver Friedenspolitik.27 Verstärkt wird diese Pflicht zur 

                                               
24 NJW 2006, 77 ff.
25 S. dazu FAZ v. 25.06.2007, S. 3.
26 BVerfGE 90, 286, 1. Leitsatz
27 Dreier, in ders. (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 1. Aufl. 1996, Bd. I, Präambel Rn. 31 f.; vgl. 

dazu auch Deiseroth, in: Umbach/Clemens, Grundgesetz, Mitarbeiterkommentar, Art. 24, Rz. 238. 
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Friedensförderung durch das Bekenntnis des deutschen Volkes zu den Menschenrechten als 
Grundlage des Friedens in Art. 1 Abs. 2 GG und die in Art. 24 Abs. 2 und 26 Abs. 1 GG nie-
dergelegte Friedenspflicht28. Tomuschat29 formuliert: „Das Grundgesetz belässt es nicht bei 
einer bloß rezeptiven Hinnahme des geltenden Völkerrechts, sondern fordert die verantwort-
lichen Staatsorgane zur aktiven Mitwirkung bei der Bewältigung internationaler Probleme 
auf.“

Simon30 hat darauf aufmerksam gemacht, dass es trotz der vom Bundesverfassungsgericht 
in ständiger Rechtsprechung herausgearbeiteten staatlichen Verpflichtung zur Friedenssi-
cherung bisher versäumt wurde, dieses Friedensgebot „ähnlich konkret herauszuarbeiten 
wie etwa das Sozialstaatsgebot oder das Rechtstaatsgebot“… Vernachlässigt wurden vor 
allem die Folgerungen für zivile Konfliktbearbeitung und deren Vorrang vor militärischer Ge-
waltanwendung.“ Simon hielt es „für unerträglich, dass für diese Aufgabe lediglich ein ver-
schwindend geringer Teil der Mittel zur Verfügung steht, wie wir sie für das Militär aufwen-
den.“

Das ist die Botschaft: Der Staat muss sich umorientieren. Zwar hat er die Notwendigkeit der 
zivilen Konfliktbearbeitung und ihrer Förderung erkannt. Aber die Anstrengungen sind viel zu 
gering. Die Versäumnisse aufzuarbeiten ist in erster Linie Sache der Bundesregierung, die 
auch die Förderung der zivilen Konfliktbearbeitung als öffentliche Aufgabe verstehen muss, 
die nach Lage der Dinge überproportionaler Anstrengungen bedarf. Denn: Nur die Bundes-
wehr ist „Parlamentsheer“; die Förderung der zivilen Konfliktbearbeitung ist ständige Aufgabe 
der öffentlichen Verwaltung. Daher beschließt der Deutsche Bundestag, bei Friedensmissio-
nen immer nur über den militärischen Teil31. Da aber dem Militär nur die Aufgabe zukommt, 
den Ausbruch von Gewalt zu verhindern oder sie einzudämmen32, während die Nachhaltig-
keit der Konfliktlösung in zivilen Händen liegt, müsste der Bundestag seine Aufmerksamkeit 
auch dem zivilen Teil der jeweiligen Mission widmen, insbesondere der politischen Zielset-
zung, der konkreten Aufgabenstellung, der Rekrutierung der Kräfte, der finanziellen und lo-
gistischen Ausstattung.

b. Konzeptionelles 

Das Auswärtige Amt (AA) befasst sich seit 1995 institutionell mit der Aufgabe der zivilen Kri-
senprävention, die in Fischers Zeit als Außenminister sehr ausgebaut wurde. Am 12. Mai 
2004 verabschiedete die Bundesregierung einen ressortübergreifenden Aktionsplan „Zivile 

                                               
28 G. Frank, in: AK-GG, Art. 26 Rz. 8; K. Doering, Das Friedensgebot des Grundgesetzes, in: HStR 

VII., § 178 Rn. 1 ff.; a. A. I. Pernice, GG-Kommentar Band 2, Art. 26 Rz. 17: Aus Art. 26 Abs. 1 
Satz 1 GG folgt hingegen keine positive Pflicht zu einer „Friedensförderungspolitik“. 

29 HStR § 172 Rn. 4.
30 Helmut Simon, Frankfurter Rundschau v. 06.01.2004
31 Vgl. etwa die Kongo-Mission vom 17.05.2006, BT-DRS 16/1507.
32 und nicht in Afghanistan Straßen zu bauen. 
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Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“, der – ausgehend von den 
internationalen Instrumenten der Krisenprävention (VN, OSZE, EU, Europarat, G8, NATO) –
die nationalen Aufgaben beschreibt. 161 Aktionsempfehlungen konzentrieren sich, ausge-
hend vom „erweiterten Sicherheitsbegriff“ auf folgende Bereiche: 

Stärkung deutscher Beiträge zu multilateralen Ansätzen, Wahrung und Aufbau staatlicher 
Strukturen in Krisenregionen, Förderung von Friedenspotentialen in der Zivilgesellschaft, 
Sicherung der Lebenschancen der Menschen und Vorgaben zum Aufbau einer Infrastruktur 
innerhalb der Bundesregierung als Voraussetzung für ein kohärentes und koordiniertes Vor-
gehen. 

Zuständig ist der Ressortkreis Zivile Krisenprävention, der von einem „Beauftragten“ koordi-
niert wird und in dem u.a. das Auswärtige Amt (AA), Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Bundesverteidigungsministerium (BVMg) und an-
deren Bundesministerien, z. B: das Umweltministerium zusammenarbeiten. 

Im 1. Bericht der Bundesregierung vom 31. Mai 2006 über die Umsetzung des Aktionsplans 
(Mai 2004 bis April 2006) findet sich eine hervorragende Zusammenstellung der Tätigkeits-
und Aufgabenbereiche. Die aktive Rolle der Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) in der 
Krisenprävention, wird besonders herausgehoben. Der Plan sei „ein Kooperations- und Ko-
härenzangebot an die nichtstaatlichen Akteure“. Institutionell bildet sich das im Beirat „Zivile 
Krisenprävention“ ab, einem „Netzwerk zwischen Bundesregierung, Nichtregierungsorgani-
sationen, Wissenschaft, Wirtschaft, Kirchen und dem parlamentarischen Raum.“

Allerdings: Das ist die Theorie. Probleme gibt es offenbar bei der Bereitstellung der personel-
len und finanziellen Ressourcen, auch wenn, wie Nachtwei33, mitteilt, AA, BMZ, BMWi insge-
samt 2,35 Mrd. € für 2005 bereitgestellt haben, davon allerdings allein 627 Mio. € VN-
Beiträge. Da Deutschland und die internationale Gemeinschaft jedoch überwiegend mit 
Einsätzen im Kontext der Konfliktnachsorge befasst seien, gehe der Blick für den Nachhol-
bedarf an Primärprävention verloren. Fragwürdig sei auch die unterschiedslose Vereinnah-
mung von Militäreinsätzen und Prävention, so Nachtwei.34

Das eigentliche Problem ist aber das völlige Fehlen einer formalisierten öffentlichen Infra-
struktur für die aktive Friedensgestaltung: Einer Abteilung in oder gar eines neuen Ministeri-
ums oder einer eigenständigen Behörde (dazu sogleich).

                                               
33 MdB (Die GRÜNEN, Mitglied im Verteidigungsausschuss), Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung 

und Friedenskonsolidierung aktuell (Stand: September 2006), www.nachtwei.de.
34 Nachtwei, a. a. O.
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c. Das Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundes-
wehr: Abgleiten in die Rechtswidrigkeit

In eine andere Richtung geht das „Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur 
Zukunft der Bundeswehr“, mit dem das Bundesverteidigungsministerium erstmals seit 1994 
wieder ein sicherheitspolitisches Gesamtkonzept vorlegte. Auch im Weißbuch finden sich 
unter der Überschrift „Vernetzte Sicherheit“ Ausführungen zum Aktionsplan der Bundesregie-
rung als „Baustein (eines) gesamtstaatlichen Sicherheitsverständnisses“35. Dieses solle u. a. 
den Zugriff von Terroristen auf Massenvernichtungswaffen verhindern, wofür sich Deutsch-
land multinationaler Abkommen und Verträge im Rahmen von NATO, Europäischer Union, 
Vereinter Nationen und der OSZE bediene: Dies ist die Tendenz, die wohl der nichtmilitäri-
sche Teil der Bundesregierung in das Weißbuch gebracht hat.

Die Handschrift des Bundesverteidigungsministeriums trägt hingegen offensichtlich das fol-
gende Bekenntnis: Basis deutscher Sicherheitspolitik sei jedoch nach wie vor die NATO36, 
und weiter: Stabilität und Sicherheit Europas seien auf die NATO als handlungsfähiges kol-
lektives Verteidigungsbündnis und transatlantischen Konsultations- und Handlungsrahmen 
angewiesen37. Die NATO sei insoweit nicht nur Verteidigungsallianz, sondern habe „im Rah-
men von Krisenmanagement militärische Operationen in und außerhalb Europas durchge-
führt.“ Eine Ermächtigungsgrundlage für eine solche Tätigkeit findet sich freilich im NATO-
Vertrag nicht. Da Deutschland seine Tätigkeit im Rahmen der NATO „nach den Regeln die-
ses Systems“38 ausgestalten muss, fehlt für derartige Krisenmanagement-Tätigkeiten der 
Bundeswehr im Rahmen der NATO eine Rechtsgrundlage. 

4.    Die Anregungen

  Ein Weißbuch für Friedensmissionen: 

Die Sicherheitspolitik Deutschlands ist immer noch von militärischem Denken geprägt, wie 
das derzeitige Weißbuch zeigt. Damit wird sie dem verfassungsrechtlichen Gebot der Frie-
densstaatlichkeit aus der Präambel des Grundgesetzes, aus Art. 24 Abs. 2 und 26 GG sowie 
aus dem Zwei-Plus-Vier-Vertrag nicht gerecht. Deutschland darf sich nicht an - völkerrechts-
widrigen – Kriegen wie gegen Jugoslawien oder in Afghanistan beteiligen. Unser Land muss 
vielmehr auf den Vorrang ziviler Friedensmissionen und auf eine nachhaltige Konfliktlösung 
hinarbeiten. Die politischen Grundsätze, die Infrastruktur dafür und vor allem die rechtlichen 
Vorkehrungen zur Gewährleistung der Völkerrechtsmäßigkeit der Missionen  sind in einem 

                                               
35 Weißbuch, Seite 13. 
36 Weißbuch, Seite 16 ff.
37 Weißbuch, Seite 11.
38 BVerfGE 90, 286, 1 Leitsatz
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neuen Weißbuch nach dem Vorbild des südafrikanischen Weißbuchs „White Paper on South 
African Participation in International Peace Missions“39 (1999) niederzulegen. 

Dieses Weißbuch weist fünf entscheidende Säulen auf40:
  Eine unzweideutige Definition, was unter Friedensmaßnahmen zu verstehen ist, 
  eine Prioritätensetzung zugunsten von Konfliktmanagement, 
  die Bestimmung nationaler Interessen Südafrikas als Voraussetzung für eine Beteili-

gung, 
  die Bestimmung des voraussichtlichen Beitrags des Landes und 
  die Funktionen und Abläufe von Friedensmissionen. 

Von zentraler Bedeutung ist zunächst die Verwendung des Begriffs „Friedensmission“: Er 
umfasst das gesamte Spektrum möglicher Interventionen in Konflikten, nämlich diplomati-
sche Initiativen, friedenserhaltende und friedenserzwingende Maßnahmen sowie humanitäre 
Interventionen (mit Zustimmung des betroffenen Landes). Damit solle zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass militärische Interventionen nicht unbedingt im Vordergrund stehen. 

Sehr wichtig ist außerdem die Festlegung zum Konfliktmanagement: Das Weißbuch geht von 
der Erkenntnis aus, dass langfristiger Frieden und Stabilität nur erreicht werden können, 
wenn Konfliktursachen beachtet werden. Dabei verweist das Weißbuch auf eine Untersu-
chung von Nathan41 in dem die primären strukturellen Ursachen für Gewalt in Afrika darge-
stellt werden und aufgezeigt wird, wie man Konfliktursachen angehen und in langfristige 
Friedensprozesse umsetzen muss. Dafür ist nach Einschätzung des Weißbuchs das Enga-
gement sowohl von Regierungs- wie Nichtregierungsorganisationen erforderlich – und nicht 
nur der Einsatz von Truppen! Auch Deutschland benötigt ein derartiges Weißbuch. 

  Schaffung eines Bundesamtes für aktive Friedensgestaltung (BaF): 

Deutschland ist zwar programmatisch stark, was zivile Konfliktbearbeitung angeht. Es verfügt 
derzeit aber nur über eine völlig unzureichende staatliche Infrastruktur für aktive Friedens-
gestaltung mit zivilem Schwerpunkt. In einem ersten Schritt muss statt des „Beauftragten für 
zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ im Auswärtigen Amt das 
Amt eines entsprechenden „Beauftragten der Bundesregierung“ geschaffen werden, der die 
Aufgabe hat, die Grundlagen für eine gemeinsame Friedens- und Sicherheitspolitik des 
Auswärtigen Amtes, des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und des Bundesverteidi-
gungsministeriums zu schaffen und für eine integrierte Planung und Umsetzung zu sorgen. 
In einem zweiten Schritt sollte das hier geforderte Bundesamt aufgebaut werden, in dem die 
Aufgaben der aktiven Friedensgestaltung als Teil der öffentlichen Verwaltung ressortieren. 

                                               
39 http://www.info.gov.za/whitepapers/1999/peacemissions.pdf.
40 Wulf, Internationalisierung und Privatisierung von Krieg und Frieden, 2005, 99 ff.
41 2001, damals Direktor des Center for Conflict Resolution an der Universität Kapstadt. 
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Dabei ist von besonderer Bedeutung eine transparente und offene Zusammenarbeit mit nicht 
regierungsgebundenen Trägern der zivilen Konfliktbearbeitung, mit den Friedensforschungs-
instituten und den Studiengängen. Aufgabe wäre insbesondere auch die Politikberatung. Am 
Ende sollte ein Ministerium für aktive Friedensgestaltung stehen. 

  Integrierte Mandate des deutschen Bundestags für Friedensmissionen: 

Die derzeitige Beschlusspraxis für Friedensmissionen befasst sich ausschließlich mit den 
Einsätzen der Bundeswehr. Das ist historisch zwar verständlich, wird aber neueren Entwick-
lungen aber nicht gerecht. Für die Zusammenarbeit militärischer und ziviler Akteure in Nach-
kriegssituationen sind neue Instrumente entwickelt und ausgebaut worden, wie die zivil -
militärische Zusammenarbeit generell und konkret die „Provincial Reconstruction Teams“ in 
Afghanistan zeigen.42 Dem Militär kann allenfalls eine interimistische Aufgabe zukommen, 
etwa das Blutvergießen in Bürgerkriegen zu stoppen. Eine solche veränderte Rolle des Mili-
tärs erfordert allerdings einen logistischen Umbau und vor allem ein anderes Selbstver-
ständnis: Das Denken und Agieren im Rahmen der NATO, wie es das derzeitige Weißbuch 
für Sicherheitspolitik exemplarisch vorführt, muss überwunden werden. Die NATO ist keine 
Einrichtung für „Krisenmanagement“, sondern ein Verteidigungsbündnis. Die Wiederherstel-
lung der Ordnung, notfalls mit militärischen Mitteln, und vor allem die nachhaltige Konfliktbe-
arbeitung gebieten hingegen ein völliges Umdenken. Das ist zwar ein langwieriger Prozess, 
ohne den aber ein Erfolg nicht erzielbar ist.  

  Den deutschen Einfluss auf die ESVP im Sinne aktiver Friedensgestaltung stär-
ken! 

Dieselben politischen und infrastrukturellen Mängel wie in Deutschland liegen in der EU vor. 
Der Ministerrat hat praktisch keinen Verwaltungsunterbau. Im sogenannten ZIVCOM sind die 
Mitgliedstaaten repräsentiert, die sehr unterschiedliche Verständnisse und Infrastrukturen für 
zivile Friedensgestaltung aufweisen. Deswegen müssen die politischen Konzeptionen und 
die dafür erforderliche Infrastruktur auf- und ausgebaut werden wie in Deutschland auch. 
Deutschland muss „bottom up“ auf diesen Umbau der EU-Strukturen hinarbeiten. 

Marburg/Berlin, 05. Juli 2007 

                                               
42 Vgl. dazu Brzoska, a. a. O. (Fußn. 1), 38; Gauster, Provincial Reconstruction Teams in Afghani-

stan. Ein innovatives Instrument des Internationalen Krisenmanagements auf dem Prüfstand, 
Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, Nov. 2006; 
www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/mg_prt_studie_okt_2006.pdf.



Frieden für Afghanistan –
Keine Verlängerung der Bundeswehreinsätze!

„... dann gibt es nur eins: Sag NEIN!“  (Wolfgang Borchert, 1947)

Im  September und Oktober steht die Fortsetzung der Beteiligung der Bundeswehr an dem 
NATO-Krieg „Operation Enduring Freedom“ und dem UN-mandatierten ISAF-Einsatz auf 
der Tagesordnung im Bundestag. Erneut steht die Entscheidung Krieg oder Frieden an. Aus 
diesem Anlass bekräftigen wir unser entschiedenes NEIN zum Krieg.

Die proklamierten Ziele der Militäreinsätze – Terrorismusbekämpfung sowie Demokratisierung und 
Wiederaufbau – sind nicht erreicht. Im Gegenteil: Die Lage im Land verschlechtert sich zusehends 
und in Afghanistan selbst, in Deutschland und weltweit wird der Krieg aus guten Gründen 
mehrheitlich abgelehnt. Mit dem 2001 von der US-Regierung begonnenen völkerrechtswidrigen 
„Krieg gegen den Terror“ sollen die Einfluß-Sphären der USA und ihrer Verbündeten im Nahen -
und Mittleren Osten erweitert werden. Eine Politik zur militärischen Absicherung ökonomischer 
und geostrategischer Interessen lehnen wir ab. Sie kann nicht zum Frieden führen. 

Afghanistan ist heute von demokratischen Verhältnissen weit entfernt. In den meisten Regionen 
herrschen Warlords und Drogenbarone; Gewalt, Terror und Drogenhandel beherrschen den Alltag. 
Die Bevölkerung, die immer häufiger Zielscheibe der Angriffe ist, lebt in ständiger Angst und unter 
unwürdigen sozialen Bedingungen. Durch den Tornado-Einsatz wurde die – seit Anbeginn 
betriebene  – deutsche Kriegsbeteiligung ausgeweitet und die Verquickung von OEF und ISAF 
fortgeführt. Deutschland beteiligt sich damit an der militärischen Eskalation und nimmt den Tod 
vieler weiterer Menschen, auch deutscher Soldaten, in Kauf.

An Stelle der von wirtschaftlichen Interessen geleiteten militärischen Machtpolitik müssen 
Abrüstung, zivile Konfliktregulierung und diplomatische Verhandlungen treten. Nur so können die 
gewaltigen Probleme gelöst werden. 

Der zivile Wiederaufbau in Afghanistan sowie eine humane Entwicklung können überhaupt erst 
gelingen, wenn der Krieg beendet ist. Was Afghanistan braucht, ist Frieden als Voraussetzung für 
eine souveräne Demokratie. Die Kriegsschäden müssen durch die kriegführenden Staaten beseitigt, 
alle Truppen müssen abgezogen und die somit freiwerdenden Mittel für humanitäre Arbeit zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen genutzt werden. Seit 2002 wurden in Afghanistan 85 Mrd. 
Dollar für Militärmaßnahmen, dagegen nur 7,5 Mrd. Dollar für den zivilen Wiederaufbau 
eingesetzt.

Die Beendigung der Bundeswehreinsätze kann ein erster Schritt zum Frieden sein. Das würde auch 
die Bush-Administration unter Druck setzen, die US-Truppen ebenfalls zurückzuziehen. 

Wir fordern die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, einer Mandatsverlängerung 
nicht zuzustimmen! 

Demonstration am 15. September 2007 in Berlin (Zeit und Ort)

(Mehrheitlicher Beschluss der Arbeitsgruppe Aufruf ( bei Gegenstimme Jost Kaschube)
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Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit  
im Mittleren und Nahen Osten (KSZMNO)  

 
 

Nummer eins der weltpolitischen Agenda  
 

Kurzfassung  
 
 
Der Mittlere und Nahe Osten ist in mehrfacher Hinsicht die konfliktträchtigste Region der 
Welt. Der Israel-Palästina-Konflikt hat sich zu einem Konflikt der gesamten Region ausge-
weitet. Angesichts der gigantischen Öl- und Gasreserven erlangte diese Region auch im 
Hegemonialsystem der USA eine strategische Schlüsselrolle. Die nachholende Industrialisie-
rung und politische Transformation in den Staaten dieser Region setzte – wie übrigens in 
den letzten 250 Jahren auch in Europa – kulturell bedingte Konfliktpotentiale frei. Die geo-
strategischen Interessen des Westens sowie der Israel-Palästina-Konflikt trugen mit zur Ra-
dikalisierung der politischen Strömungen und zur Entstehung von Nationalismus und religiö-
sem Fundamentalismus bei. Die offenen Grenzkonflikte und ethnischen Gegensätze, die aus 
dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und der kolonialistischen Grenzziehung zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts hervorgegangen sind, kommen noch hinzu. 
 
Die Verquickung vielfältiger territorialer, ethnischer, religiöser und politischer Konfliktformati-
onen mit den externen ökonomischen und geostrategischen Interessen der USA und des 
Westens verwandelte den Mittleren und Nahen Osten buchstäblich in ein explosives Ge-
misch. Dies ist das Ergebnis einer Kette zusammenhängender Konflikte seit über einem hal-
ben Jahrhundert, nämlich der Iran-Konflikt nach der Verstaatlichung der Ölindustrie (1951-
1953), der Suez-Konflikt nach der Nationalisierung des Suez-Kanals durch Ägypten; der is-
raelisch-palästinensische Dauerkonflikt mit mehreren arabisch-israelischen Kriegen; der Iran-
Irak-Krieg (1. Golfkrieg 1980-1988); Iraks Besetzung von Kuwait 1990 und der 2. Golfkrieg 
der USA zusammen mit ihren Verbündeten gegen Irak; der US-Krieg gegen Irak (2003); der 
Iran-Atomkonflikt seit 2003 und schließlich der Israel-Krieg gegen Libanon (2006).  
 
Die Erfahrungen zeigen, dass selektive und unilaterale Initiativen die Konflikte vertiefen, weil 
sie die legitimen Ziele und Sicherheitsinteressen der jeweils anderen Konfliktpartei ignorie-
ren.  
 
 
Grundlegende Konfliktstrukturen  
 
Es handelt sich um insgesamt fünf große regionale Konfliktebenen, die zudem mit geo-
strategisch globalen Interessen der USA, aber auch der EU und teils auch Russlands (früher 
Sowjetunion) verstrickt sind:  
 
(1) Territorialstreitigkeiten, vor allem durch Israels Besetzung von Palästina und den syri-

schen Golanhöhen; Iraks Grenzkonflikt um die Grenzlinie in Shatt-al-Arab (wichtiger 
Grund für den ersten Golfkrieg); Iraks Besitzanspruch auf Kuwait und auf die Inseln Bu-
biya und Warba: iranisch-arabischer Konflikt um drei strategische Inseln (Abu Mussa, 
Groß Tonb und Klein Tonb) im Persischen Golf und Spannungen zwischen Iran und den 
arabischen Staaten um die Bezeichnung Persischer bzw. Arabischer Golf.  

 
(2) Konflikte um Energie- und Wasserressourcen, vor allem zwischen Irak und Kuwait um 

das Ölfeld Rumaila; grenzüberschreitende Öl- und Gasquellen im Persischen Golf zwi-
schen den meisten Golfstaaten; der Streit zwischen Iran und der Republik Aserbaidschan 
wegen des Ölfeldes Elburs im Kaspischen Meer und der Nutzung der Energiequellen des 
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Kaspischen Meeres und um Öl- und Pipeline-Routen zwischen den Anrainerstaaten. Bei 
den Interessengegensätzen um die Nutzung von grenzüberschreitenden Gewässern geht 
es vor allem um den Konflikt um den Jordan (zwischen Israel, Palästina und Jordanien) 
sowie den um Euphrat und Tigris (zwischen Türkei, Syrien und Irak).  

 
(3) Grenzüberschreitende ethno-kulturelle Konflikte, insbesondere die auch von extern 

geschürten zwischen Sunniten und Schiiten, die Gefahr eines flächendeckenden Krieges 
zwischen Iran gemeinsam mit den irakischen Schiiten und Hisbollah im Libanon auf der 
einen Seite, sowie Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten und den Sunniten im Irak und Li-
banon auf der anderen Seite; außerdem der grundsätzliche Kulturkonflikt, der gegenwär-
tig in allen Staaten der Region zwischen Modernismus und Fundamentalismus im histori-
schen Transformationsprozess stattfindet und teilweise auch mit Gewalt ausgetragen 
wird. Hinzu kommen Separatismus und das Schüren ethnischer Konflikte, vor allem in 
den Vielvölkerstaaten wie Iran (Azeris, Belutschen, Kurden, Turkmenen, Araber) und I-
rak, aber auch der seit Gründung der postkolonialen Nationalstaaten in der Region 
schwelende Kurdistan-Konflikt.  

 
(4) Israel-Palästina-Konflikt, dieser hat seit der Gründung Israels zu anhaltenden Feind-

bildproduktionen, wachsendem islamisch-jüdischen Fundamentalismus und arabischem 
Nationalismus, Verstärkung von Gewaltbereitschaft und Terrorismus geführt sowie die 
Demokratisierung in allen arabisch-islamischen Staaten entscheidend behindert. 

 
(5) Israel-Libanon-Konflikt (seit 1982), der ursprünglich durch Israels Besetzung von Pa-

lästina entstanden ist und inzwischen droht, die gesamte Region zu erfassen.  
 
 
Vielfältige Gemeinsamkeiten  
 
Im Mittleren und Nahen Osten gibt es nicht nur Gegensätze, sondern auf mindestens vier 
großen Gebieten auch viele Gemeinsamkeiten, die erkennen lassen, dass sie für wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Kooperation in der Region beträchtlich sind und auch eine gute 
Grundlage für eine sicherheitspolitische Kooperation darstellen. Diese vier Gebiete sind:  
 
(1) Ökonomische Kooperation durch Export von Öl und Gas sowie petrochemischen Pro-

dukten aus den Golfstaaten gegen Agrarprodukte, Lebensmittel, Textilien, langlebige 
Konsumgüter, Industrieanlagen und High-Tech-Erzeugnisse aus dem Iran, der Türkei 
und Israel; Potentiale für den regionalen Tourismus in allen Anrainerstaaten des Golfs, 
des Kaspischen Meeres und des Mittelmeeres sowie in den Staaten mit historischen 
Hochkulturen und antiken Sehenswürdigkeiten (Ägypten, Israel/Palästina, Libanon, Sy-
rien, Iran, Türkei), die durch gemeinsame Projekte erschlossen werden können; beträcht-
liche Möglichkeiten der Ausweitung und Vertiefung gemeinsamer grenzüberschreitender 
Investitions- und Finanzierungsprojekte, beginnend mit der Infrastruktur (Eisenbahnnetz, 
regionale Wasserwege, Versorgungsnetze); der Gründung einer regionalen Entwick-
lungsbank sowie gemeinsamer Wirtschaftskommissionen als Keimzellen einer regionalen 
Wirtschaftsintegration nach dem Vorbild der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG).  

 
(2) Ressourcen- und Umweltschutz sowie Ausbau erneuerbarer Energiequellen mit 

gemeinsamen Strategien zur effizienteren Nutzung von Öl- und Gasquellen; gemeinsame 
Investitionsprojekte zur Nutzung des Kaspischen Meeres und des Golfes; Projekte zur 
gemeinsamen Nutzung regenerativer Energiepotentiale und zur Schaffung eines regiona-
len Stromnetzes; gemeinsame Nutzung von knappen Wasserressourcen und Regelun-
gen zur gerechten Verteilung von grenzüberschreitenden Gewässern sowie gemeinsame 
Kommissionen für die Koordinierung von Umweltschutz und Ressourcennutzung als insti-
tutionelle Grundlagen für die regionale Integration in diesem Bereich.  
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(3) Soziale Kooperation: Durch die Aktivierung vorhandener finanzieller und menschlicher 
Ressourcen ließen sich grenzüberschreitende soziale Projekte initiieren, die geeignet 
sind, neue Arbeitsplätze in besonders benachteiligten Regionen zu schaffen – aber auch 
in Konfliktregionen wie Palästina und Kurdistan, die wegen ihrer permanenten Verwick-
lung in Kriege auf Ressourcenimport angewiesen sind. Nur so können den Völkern an-
stelle von Separatismus mit allen seinen gewaltsamen Folgen die Vorteile der Friedens-
perspektive durch Kooperation erlebbar gemacht und neuen Konflikten der Boden entzo-
gen werden. Gemeinsame Strategien zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Armut, Dro-
genabhängigkeit und Analphabetismus wirken zudem identitätsstiftend und begünstigen 
die Kooperation in allen anderen Bereichen.  

 
(4) Kultur und Bildung: Denkbar wäre z.B. die Bildung subregionaler Kulturzentren und die 

Gründung gemeinsamer Universitäten und Forschungseinrichtungen in Kurdistan, in den 
Staaten am Golf und am Kaspischen Meer und längerfristig sicher auch in Jerusalem. 
Dies gilt auch für die Vernetzung zivilgesellschaftlicher Initiativen und Projekte, insbeson-
dere den Jugendaustausch.  

 
 
Perspektiven für gemeinsame Sicherheit  
 
Die traditionelle Vorstellung von Sicherheit durch Machtvermehrung, gestützt auf Hobbes 
Menschenbild („der Mensch ist des Menschen Wolf“) und Annahmen der „realistischen Schu-
le“, dass Misstrauen und Aggressionsbereitschaft der Staaten Naturkonstanten in den inter-
nationalen Beziehungen darstellen, hat einen entscheidenden Konstruktionsfehler. Ungeach-
tet der Frage, ob die Annahmen dieser Schule begründet sind, geht sie analog zur merkanti-
listischen Lehre der Ökonomie von einem Nullsummenspiel als Ergebnis zwischenstaatlicher 
Beziehungen aus: Mehr Sicherheit und mehr Wohlstand von A beruht auf weniger Sicherheit 
und weniger Wohlstand von B. Dieses Denken legitimierte wesentlich den Kolonialismus und 
Imperialismus in den letzten Jahrhunderten und forcierte die beiden Weltkriege sowie das 
nukleare Wettrüsten in der Ära des Kalten Krieges.  
 
Dem gegenüber steht Kants Idee des Friedens durch Kooperation, die analog zur klassi-
schen Idee des Freihandels für alle Beteiligten mehr Wohlstand und auch mehr Sicherheit in 
Aussicht stellt, und zwar durch Herstellung eines dauerhaften Friedens. Das Ergebnis der 
Handlungen, die aus der Philosophie des Friedens durch Kooperation hervorgehen, folgt der 
Logik des Plussummenspiels: Mehr Sicherheit und mehr Wohlstand für A bedingt auch mehr 
Sicherheit und mehr Wohlstand für B. Die Integration der ehemals verfeindeten europäi-
schen Staaten in die Europäische Union beruhte auf dieser Philosophie. Trotz aller noch 
bestehenden Defizite im Bereich sozialer Gerechtigkeit, der Partizipation und der sozialen 
Sicherheit schuf die EU-Integration eine nachhaltige Grundlage für ökonomische und politi-
sche Kooperation zum Vorteil aller beteiligten Staaten und – was von größerer Bedeutung ist 
– auch zur Verbannung des Krieges. Die Pessimisten bezüglich einer solchen Konferenz für 
den Mittleren und Nahen Osten seien darauf verwiesen, dass es Europa trotz tiefer Feind-
schaft und zweier Weltkriege innerhalb weniger Jahrzehnte tatsächlich gelungen ist, durch 
Kooperation die Un-Kultur der Zerstörung und der Finsternis weit hinter sich zu lassen.  
 
Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) entstand jedoch auf 
dem Höhepunkt der Ost-West-Konfrontation, und zwar aus dem normativen Interesse aller 
Beteiligten, um die Feindschaft zwischen westlichen und östlichen Staaten durch die Idee 
der gemeinsamen Sicherheit abzubauen. Gemeinsame Sicherheit ist ein Sicherheitssystem 
für Staaten unterschiedlicher Kulturen und Lebensstandards, das erlaubt, ein Maximum an 
Sicherheit durch ein Minimum an Aufwand zu erzielen. Sie beruht auf dem Ausschluss des 
konfrontativen Verhaltens durch die Bereitschaft des Dialogs zur Bewältigung realer Konflik-
te, auf der formalen und auch faktischen Gleichheit aller Mitgliedsstaaten und auf der Mög-
lichkeit zur ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Kooperation. Die KSZE 
wurde 1976 in Helsinki gegründet und 1995 in die Organisation für Sicherheit und Zusam-
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menarbeit in Europa (OSZE) überführt. Ihr gehören heute 55 Staaten an. Dies sind alle eu-
ropäischen Staaten sowie die USA und Kanada. Zwar hat die Abrüstung, ein entscheidendes 
Ziel der OSZE, in Europa nur begrenzte Fortschritte gemacht. Das Wettrüsten wurde jedoch 
vorerst gestoppt und die in den 1980er Jahren aufgestellten gefährlichen Mittelstreckenrake-
ten in Ost- und Westeuropa wurden wieder abgebaut.  
 
Die Staaten des Mittleren und Nahen Ostens können nicht nach europäischem Muster unmit-
telbar mit der ökonomischen Integration beginnen, dazu sind ihre ökonomischen Systeme, 
ihr Lebensstandard und ihre kulturellen Erfahrungen viel zu verschieden. Sie können sich 
jedoch sehr wohl auf den Weg der gemeinsamen Sicherheit begeben, den Europa beschrit-
ten hat. Dieser Weg ist auch dringend geboten, weil alle beteiligten Staaten der Region dar-
aus mittel- und langfristig Vorteile ziehen und darüber hinaus dadurch die Voraussetzungen 
für einen dauerhaften Frieden schaffen könnten. Dies gilt nicht zuletzt auch für Israel.  
 
KSZMNO jetzt und ohne Vorbedingungen  
 
Mittel- und langfristig zentrales Ziel einer KSZMNO müsste darin bestehen, die Schaffung 
einer atomwaffen- bzw. massenvernichtungswaffenfreien Zone im Mittleren und Nahen Os-
ten zu ermöglichen. Neu ist diese Idee allerdings nicht. Seit 1957 haben Israel, Ägypten und 
Iran Initiativen ergriffen. 1974 verabschiedeten sogar die UN eine Resolution für eine nukle-
arfreie Zone im Mittleren Osten, die seitdem wie ein Ritual jedes Jahr aufs Neue verabschie-
det wird, seit 1980 sogar einstimmig, d. h. also auch mit israelischer Zustimmung. Diese I-
dee, aber auch die Idee einer massenvernichtungswaffenfreien Zone (Mubarak-Initiative von 
1990), war zentraler Gegenstand zahlreicher Verhandlungen zwischen Israel und den arabi-
schen Staaten, die jedoch in einer Sackgasse endeten. Warum eigentlich?  
 
Die Hauptursache des Scheiterns dieser Initiativen ist die maximalistische Forderung der 
Konfliktparteien. Während Israel stets die umfassende Friedensregelung mit den Palästinen-
sern zur Voraussetzung für Gespräche über atomare Abrüstung erklärte, verlangten die ara-
bischen Staaten genau die umgekehrte Reihenfolge. Beide Seiten haben offenbar das erst 
nach mehreren Jahren Verhandlungen zu erreichende Ergebnis zur Voraussetzung für den 
Beginn der Verhandlungen gemacht und sich damit gegenseitig blockiert.  
 
Will man nicht auf ein Wunder warten, das verhindert, dass die Region zusammen mit Israel 
in den Abgrund stürzt, dann bleibt keine andere Wahl als die Konfliktformationen in ihrer Ge-
samtheit in Betracht zu ziehen und im Rahmen einer Konferenz für Sicherheit und Zusam-
menarbeit einzubringen. Dazu müsste sie umgehend und ohne Vorbedingungen ins Leben 
gerufen werden. Die KSZMNO darf nicht als letzter Schritt, auch nicht als zweiter, sondern 
muß als allererster Schritt gesehen werden. Es kommt darauf an, eine Wende herbeizufüh-
ren - weg vom Geist der Selektion, der Spaltung und der Bildung von Konfliktallianzen, hin 
zum neuen Geist gemeinsamer Sicherheit und Kooperation. Die konkrete Aufgabe der Kon-
ferenz besteht darin, einen neuen Rahmen zu schaffen, der es allen Staaten im Mittleren und 
Nahen Osten ermöglicht, sich auf den Weg zu einem Dialog für gemeinsame Sicherheit und 
Kooperation zu begeben.  
 
Einzige Voraussetzung für den Konferenzbeginn ist die unmittelbare Bereitschaft zum Dia-
log: Teilnehmen können alle Konfliktparteien, die keine Vorbedingungen stellen. Selbst eine 
kleinere Zahl von Teilnahmewilligen würde den Beginn der Konferenz rechtfertigen. Ihr Be-
ginn würde dann voraussichtlich eine Dynamik in Gang setzen, der zu entziehen sich auf 
Dauer kaum eine der betroffenen Parteien wird leisten können.  
 
Anstoß des Konferenzprozesses und potentieller Teilnehmerkreis  
 
Grundsätzlich sollte es dem Konferenzprozess überlassen bleiben, wann und welcher Staat 
der Region sich ihm anschließt. Auf Grund ihrer Relevanz für den Gegenstand der Konferenz 
erscheint es sinnvoll, zwischen Kern- und Peripherie-Staaten im Großraum Mittlerer und Na-
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her Osten zu unterscheiden. Zu den Kernstaaten gehören Ägypten, Israel, künftiger Palästi-
nenserstaat, Libanon, Jordanien, Syrien, Zypern, die Türkei, Irak, Iran, Saudi Arabien, Ku-
wait, Bahrain, Katar, Vereinigte arabische Emirate, Oman und Jemen. Die kurdische Seite 
als ein wesentlicher Teil des Problems, aber auch als politischer und kultureller Faktor im 
Herzen der Region sollte nicht ausgeschlossen werden. Die peripheren Staaten sind im Nor-
den und Osten alle zentralasiatische Staaten, sofern sie sich der Konferenz anschließen 
wollen, sowie Afghanistan. Hinzu kommen im Westen die mediterranen arabischen Staaten 
Tunesien, Libyen, Algerien und Marokko. Somit kann die KSZMNO langfristig den gesamten 
Raum zwischen Nordafrika und Pakistan von West nach Ost und zwischen dem Schwarzen 
Meer und dem Kaukasus bis zum Indischen Ozean von Nord nach Süd einschließen.  
 
Eine genau so wichtige Frage ist, welche Staaten an KSZMNO ein prinzipielles Interesse 
hätten und welcher Staat bzw. welche Staatengruppe die Initiative für die KSZMNO ergreifen 
könnte. Dass die Initiative zu allererst in der Region selbst entstehen und in Gang kommen 
sollte, liegt auf der Hand. Das Interesse an diesem Prozess ist allerdings durchaus unter-
schiedlich. Die Staaten, die im Rahmen einer KSZMNO an Macht verlieren, dürften aller 
Wahrscheinlichkeit nach als Vorreiter ausscheiden. Demgegenüber kann davon ausgegan-
gen werden, dass die meisten kleineren Staaten, die im Golf-Kooperationsrat (GCC) zu-
sammengeschlossen sind und darüber hinaus auch jene Staaten zu den Befürwortern einer 
KSZMNO gezählt werden können, die in dieser Perspektive eine höhere Sicherheit für sich 
erwarten dürften als sie sie gegenwärtig haben.  
 
Gemeinsame Sicherheit, Demokratisierung und Abrüstung  
 
Die Perspektiven gemeinsamer Sicherheit sind die wirkungsvollste Garantie sowohl für die 
Demokratisierung als auch zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Atomwaffen und für 
Abrüstung.  
Der Iran-Atomkonflikt kann nur im Kontext dieser Perspektiven auf Dauer gelöst werden. 
Dies setzt allerdings die Bereitschaft Israels voraus einzusehen, dass auch die Abrüstung 
ihrer atomaren und konventionellen Waffenarsenale zu mehr Wohlstand und Sicherheit führt. 
Unter den gegenwärtigen Bedingungen des Krieges würde Israels Bevölkerung in der per-
manenten Angst um die eigene Sicherheit gefangen bleiben.  
 
Dazu müsste allerdings Israel die Kraft aufbringen, sich als integrationswilliger Bestandteil 
der islamisch-arabischen Welt zu begreifen. Diese mentale Umorientierung ist möglicherwei-
se eine große Herausforderung für Israels Bevölkerung. Die Nachbarstaaten als solche zu 
akzeptieren und sich auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit ihnen einzustellen, ist aller-
dings eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden.  
 
Internationale Unterstützung für die KSZMNO  
 
Nach einer realistischen Beurteilung verfügt lediglich die EU über die größten Möglichkeiten, 
um eine langfristig angelegte KSZMNO auf vielfältige Weise zu unterstützen. Allerdings do-
miniert in der EU – dies dürfte nicht übersehen werden - die Position, Europas kurzfristige 
Energie- und Rohstoffinteressen entweder dadurch durchzusetzen, dass sich die EU der US-
Hegemonie und dem bestehenden Unilateralismus unterordnet und damit notwendigerweise 
auch die Lasten der hegemonialen Ordnung mit den USA teilt, oder ein eigenes Hegemoni-
alsystem samt dem militärischen Fundament in Konkurrenz zur US-Hegemonie aufbaut. 
Dem gegenüber hätte die EU auch die realistische Chance, Europa als eine nachahmens-
werte regionale Zivilmacht weiter zu entwickeln, um multilaterale und Frieden fördernde 
Strukturen in der Welt aufzubauen. Die eigenen langfristigen Interessen, die historischen  
Integrationserfahrungen nach 1945 und die  politischen Folgen des KSZE-Prozesses stellen 
dafür eine unschätzbare Grundlage dar. 
 
 
Initiiert von IPPNW e.V. Deutschland und IALANA Deutschland 



Betr. Europatreffen am 6.10.07 in Florenz

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit möchten wir Sie zu dem Europatreffen 2007 in die wunderschöne Stadt am Tiber, 
nach Florenz einladen.

Unser Treffen findet im Anschluss an den internationalen Kongress 

NUCLEAR PROLIFERATION: HISTORICAL APPRAISAL AND PRESENT 
PROBLEMS

Florence (Italy) – October 3-5, 2007
sowie der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität  und der Stadt Florenz an den 
Generalsekretär der IAEO El Baradei statt.
Zu den beiden Veranstaltungen sind wir herzlich eingeladen.
Genaue Informationen finden Sie unter: www.

Das Europatreffen findet statt
Am 6.10. von 10.00 bis höchstens 17.00
Im Büro von Rechtsanwalt Jo Lau in……

Als Tagesordnung für das Europatreffen 2007 schlagen wir vor:

1. Begrüßung von Peter Becker

2. Vorstellungsrunde und Bericht aus den verschiedenen Ländern

3. Diskussion gemeinsame Projekte. 
Dabei sollte im Mittelpunkt stehen:

a. die Kampagne u.a. der IALANA „back to the court“ einführende 
Bemerkungen George Farebrother und Dieter Deiseroth

b. Raketenabwehr und „neuer Kalter Krieg“ NN Czech Republic, neue und alte 
militärische Infrastruktur in Europa

c. Nah Ost und mögliche KSZMNO
d. Atomwaffen abschaffen als erstes in Europa Einführung Jo lau 

4. Zivile Konfliktbearbeitung, Herausforderung für eine Friedenssicherung ohne oder mit 
weniger Militär.
Einführung Peter Becker

5. Information über die internationale IALANA und das Jahrestreffen 2008 in Costa Rica

6.  verschiedenes und Termine

Bei dieser Tagesordnung handelt es sich um erste Überlegungen. Bitte teilen Sie uns ihre 
Vorschläge mit, so dass wir die Tagesordnung dem Bedürfnis der Teilnehmer anpassen 
können. Wir bitten um Vorschläge und die Übernahme von Verantwortung.



Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass die Mitglieder und Freunde der IALANA 
eingeladen und willkommen sind, die mithelfen wollen, die Vernetzung von Juristinnen und 
Juristen in Europa voran zubringen und das Völkerrecht zum Durchbruch verhelfen wollen.

Leider müssen wir auch darauf hinweisen, dass wir nur in ganz begrenzen 
Ausnahmesituationen, Fahrtkosten übernehmen zu können.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
In der Hoffnung, möglichst viele von Ihnen in Floren begrüßen zu können, verbleiben 
Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker                                         Reiner Braun                    Jo Lau



Buchhinweise

Manfres Budzinski: Atomwaffen – eine Herausforderung für den Frieden, edition 
akademie 17,evangelische Akademie Bad Boll

R.Braun, David Krieger, Harry Kroto, u.a.: Joeph Rotblat Visionäry for Peace, Wiley-VCH 
2006 
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Berlin, den 4. Juli 2007

Betr.: Erneute Verurteilung zur Inhaftierung von Mordechai Vanunu

Sehr geehrter Herr Minister Steinmeier,

mit Entsetzen und Empörung haben wir die erneute Verurteilung von Mordechai Vanunu zu 
sechs Monaten Haft zur Kenntnis nehmen müssen (Guardian 3.7.2007, p. 12). Die Verurteilung 
wegen angeblich staatsgefährdender Kontakte zu Bürgern anderer Länder sowie ausländischen 
Medien spricht  jeglichem Rechtsstaatsverständnis Hohn. Sie ist eine schwere Verletzung der 
Grundrechte, insbesondere der Meinungs- und Informationsfreiheit. Sie verstößt u.a. gegen 
die UN-Charta und die Erklärung der Menschenrechte.

Wir bitten Sie um eine politische Initiative gegenüber der Regierung von Israel, wie Sie es ja 
in der Vergangenheit in vergleichbaren Fällen in anderen Ländern dankenswerterweise  ge-
handhabt haben.

Bitte erläutern Sie der israelischen Regierung, dass die menschenrechts- wie rechtsstaatswid-
rige Behandlung des Staatsbürgers Vanunu von der deutschen Öffentlichkeit wie auch der 
Bundesregierung keinesfalls als Lappalie oder Kollateralschaden einer erforderlichen Sicher-
heitspolitik, sondern als schwere Verfehlung und gravierender Mangel an der Realisierung de-
mokratischer Grundprinzipien angesehen wird. Und bitte fordern Sie, die zuständigen Stellen 
in Israel dafür Sorge tragen mögen, dass Mordechai Vanunu nicht erneut in ein israelisches 
Zuchthaus eingeliefert werden wird.

An den
Bundesminister des Äußeren
Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier
Werderscher Markt 1
10117  Berlin



Vanunu’s Grund- und Persönlichkeitsrechte der freien Wahl seines Aufenthaltsortes und der 
freien Kontaktaufnahme, zu wem immer er will, müssen endlich respektiert werden. „Ich will 
nur ein Anti-Nuklear-Aktivist sein“, so hat Mordechai Vanunu von sich gesagt. Diese couragier-
te Haltung auch noch nach 18 Jahren Zuchthaus unter, wie Ihnen bekannt ist, weitgehend 
menschenunwürdigen, an Folter grenzenden und gegen das Verbot grausamer Strafen versto-
ßenden Bedingungen, verdient unser aller unmissverständliche Unterstützung.

Schon die seinerzeitige Verurteilung Vanunu’s zu 18 Jahren Zuchthaus verstieß nach unserer 
und auch vieler seriöser Beobachter Meinung auf der ganzen Welt gegen internationales 
Recht. Die erneute Verurteilung für nichts anderes als die Wahrnehmung eines grundlegenden 
bürgerlichen Rechts ist ein weiterer nicht hinnehmbarer Verstoß gegen tragende Grundsätze 
einer menschlichen Rechtsordnung. Auch für den Staat Israel sollten internationale rechts-
staatliche und demokratische Normen gelten, und zwar nicht nur in Sonntagsreden. Die pro-
pagandistische Behauptung, Mordechai Vanunu stelle immer noch ein Sicherheitsrisiko dar, ist 
eine groteske Verzerrung der Wirklichkeit.

Sehr geehrter Herr Außenminister, wir wären Ihnen verbunden, wenn Sie – trotz ihrer vielfäl-
tigen Belastungen – sich für die Freiheit von Mordechai Vanunu einsetzten und auf diese Weise 
nicht nur mithülfen, einem unschuldigen Menschen zu seinem Recht zu verhelfen, sondern 
auch daran, einen groben Verstoß gegen internationale rechtsstaatliche und menschenrechtli-
che Normen zu beenden.

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Albrecht
Vorsitzender










